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lnterpellation,Fortführung der Hundekurseo

Sehr geehfter Frau Landratspräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 82 der Landratsverordnung reichen wir folgende lnterpellation ein:

Der Bund hat vor einigen Jahren beschlossen, über Hundekurse den Erwerb eines so genannten
Sachkundenachweises einzuführen, und die Kantone mit dem Vollzug beauftragt. Das Bundesparla-
ment hat nun eine Motion gutgeheissen, welche die Aufhebung dieses Obligatoriums verlangt. Der
Bundesrat wird somit die entsprechenden Anpassungen veranlassen und verabschieden müssen. Da-
mit wird auf Bundesebene ein Entscheid rückgängig gemacht, den die Kantone damals mit vielAuf-
wand umsetzen mussten. Auf kantonaler Ebene wurden nicht nur die entsprechenden Vorschriften er-
lassen, sondern auch das entsprechend notwendige Kurswesen aufgebaut und sichergestellt. ln der
Summe wurden damit gute Erfahrungen gemacht.

Der Kanton sollte jetzt nicht dem Beispiel des Bundes folgen, der mit seinem Entscheid Verbindlichkeit
und Verlässlichkeit vermissen lässt. lm diesem Sinne soll der Kanton Glarus auch ohne nationale Ver-
pflichtung eine Foftführung der heutigen Normen sicherstellen.

Wir bitten den Regierungsrat deshalb um die Beantwofiung der folgenden Fragen:

lst der Flegierungsrat auch der Meinung, dass der obligatorische Erwerb des
Sachkundenachweises zu Forlschritten und guten Erfahrungen geführt hat?
lst der Regierungsrat auch der Meinung, dass deshalb auf kantonaler Ebene die Fofiführung
der entsprechenden Hundekurse sicher,gestellt werden muss?
Besteht aus Sicht des Regierungsrats Handlungsbedarf in den entsprechenden kantonalen
Erlassen, nachdem auf Bundesebene der damalige Entscheid rückgängig gemacht werden
wird?

Freundliche Grüsse

BDP.

a

olin Luchsinger
i á.-- -<-

,Märtin Landolt
Landratrat

/1


